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ANLAGE C.3.2
MERKBLATT ZUR ERRICHTUNG EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE - KLEINGARTEN 

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sind bauliche Anlagen und unterliegen dem Baurecht. Eine 
Genehmigungsfreistellung im öffentlichen Baurecht, bedeutet jedoch keine Genehmigungsfrei-
stellung solcher Anlagen auf Pachtland gem. BKleingG.

Die Gruppenverträge des LSK für Vereinshaus- und Laubenversicherungen schließen aktuell 
Risiken im Zusammenhang mit PV-Anlagen aus.
Die Zustimmung zur Errichtung einer PV-Anlage setzt den Abschluss einer entsprechenden 
Versicherung voraus, die die Risiken der Errichtung und Nutzung einer PV-Anlage angemessen 
abdeckt. Vor Inbetriebnahme einer PV-Anlage und auf Verlangen des Vorstandes, haben deren 
Betreiber dem Vereinsvorstand den Versicherungsschutz nachzuweisen.

Eine Photovoltaikanlage kann durch den Unterpächter errichtet werden:

Ohne vorherige Zustimmung durch den Verpächter

Microanlage mit einer max. Solarmodul-Fläche von 600cm²
die Gesamtfläche mehrerer Microanlagen darf 1000 cm² nicht überschreiten

Nach Zustimmung durch den Verpächter

Minianlagen mit einer max. Fläche aller Solarmodule von 4 m², einer Spannung von 
max. 60 V DC sowie einer Leistung von max. 800 Wp. (Aufbau Balkonkraftwerke für 
Merkblatt)
diese sind grundsätzlich fest auf dem Laubendach zu installieren und müssen 
jederzeit wieder zurückgebaut werden können; wenn dies aufgrund einer vom 
Pächter nicht beeinflussbaren Schattenlage der Laube nicht sinnvoll ist, kann davon 
abgewichen werden
die einzelnen Komponenten der Anlage können in der Laube untergebracht werden
der Einsatz von offenen Blei-Säure-Batterien sowie Nickel-Cadmium-Akkumulatoren 
ist verboten

Die Einspeisung von Strom aus einer Photovoltaikanlage in eine vorhandene 
Elektroanlage in einer Kleingartenlaube, ist verboten. Die Erweiterung oder der Ersatz 
der bisherigen Stromversorgung führt zum Verlust des, gem. § 20a Nr. 7 BKleingG 
bestehenden Bestandsschutzes der Elektroanlage. 

Pächterwechsel:

eine PV-Anlage, incl. deren Komponenten werden bei einem Pächterwechsel nicht 
bewertet
eine formlose Übergabe vom abgebenden an den nachfolgenden Unterpächter 
durch eine freie Vereinbarung ist nicht zulässig
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ein Nachpächter muss selbst eine Zustimmung zur Errichtung bzw. weiteren 
Nutzung einer vorhandenen Anlage stellen und darf diese erst nach vorliegender 
Zustimmung in Betrieb nehmen

Bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Bauordnung ist der Verpächter jederzeit 
berechtigt, die Beseitigung der Anlage zu verlangen. Dies betrifft insbesondere alle 
Verstöße, die den Bestandsschutz der Laube bzw. deren Ausstattung zur Folge haben 
können.  
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ANLAGE C.4
ANTRAG ZUR ERRICHTUNG EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE

Kleingärtnerverein 
„.........................................................................................................................“ e. V.

Vorhaben

- Errichtung einer PV-Anlage auf einer Gemeinschaftsfläche
- Errichtung einer PV-Anlage im Kleingarten

Bauherr/Lage des Vorhabens

Name, Vorname: Telefon:

Mail:

Gemarkung/Flurstück (Vorhaben auf Gem.-

flächen): Parzelle

Geplanter Baubeginn: voraussichtliches Bauende:

Wird die Anlage/der Kleingarten

mit Strom versorgt, durch wen?

Was soll versorgt werden?

Planung erfolgt durch

Installation erfolgt durch
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Anlagen:      

Nutzungskonzept des KGV der zu errichtenden Anlage
Lageplan für Gemeinschaftsfläche der Kleingartenanlage mit Standort des 
Vorhabens
PV-Anlage im Kleingarten: Parzellenplan mit Abstandsmaßen zu Gehölzen u. 
baulichen Anlagen
Herstellerunterlagen und Zertifikate  
Planungsunterlagen/Datenblatt für den Anschluss von Stromerzeugungsanlagen
Stellungnahme des Vereins bei Vorhaben im Kleingarten
Nachbarparzellen (bei ggf. Einschränkung der angrenzenden Parzellen / Verschattung - Blendung)

Antrag für eine Haftpflicht- und eine Laubenversicherung unter Einschluss einer 
PV-Anlage

Für die Verkehrssicherung haftet der Bauherr. 

……………………………………………………………………………………………..

Datum und Unterschrift des Antragstellers

……………………………………………………………………………………………..

Antrag erhalten: Datum und Unterschrift des Vorstandes des KGV

……………………………………………………………………………………………..

Antrag erhalten: Datum des Vorstandes des Stadtverbandes

Der Antrag ist ab dem Datum der erteilten Freigabe für die Dauer von einem Jahr gültig, 
sofern der Antragsteller keinen hiervon abweichenden Baustart angegeben hat. Wird ein 
abweichender Baustart benannt, gilt der Antrag ein Jahr ab dem angegebenen Baustart. 
Verstreicht die jeweilige Frist ohne Baubeginn, verliert der Antrag seine Gültigkeit und ist 
erneut vollständig zu stellen.

Der Abschluss der Arbeiten ist dem jeweils verantwortlich Freigebenden unverzüglich 
anzuzeigen.


